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Behandlung und Rehabilitation durch Kinder- und Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe 
in den Regionen;
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Beschlussvorschlag:

I.
Die Verwaltung wird beauftragt, in einer Modellregion im Rheinland ein Konzept für einen 
kinder- und jugendpsychiatrischen Verbund in Anlehnung an den Gemeindepsychiatrischen 
Verbund zu erarbeiten und dessen Umsetzung zu initiieren. Bei der Konzepterstellung sollen 
die Ergebnisse und Maßnahmen des Projektes „Teilhabe ermöglichen – Kommunale Netzwerke 
gegen Kinderarmut“ sowie die sich daraus abgeleiteten Landesinitiativen „Starke Seelen“ und 
„kein Kind zurücklassen“, die die nachhaltige Verbesserung des Ineinandergreifens von 
kommunalen bzw. regionalen Präventions- und Hilfestrukturen zum Ziel hatten, Beachtung 
finden. 
Die für eine Umsetzung des regionalen Entwicklungskonzeptes erforderlichen Ressourcen z.B. 
in Form eines Vernetzungs- bzw. Case Managements sind zu benennen, und – soweit in den 
Budgets der beteiligten Leistungserbringer im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Verbund 
nicht enthalten, durch den Haushalt des LVR zur Verfügung zu stellen. Eine entsprechende 
Beteiligung durch das Land sowie die beteiligten Gebietskörperschaften in der Modellregion 
wird erwartet.

II.
Darüber hinaus soll die Verwaltung prüfen, ob der LVR selbst in einer weiteren Region zum 
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Beispiel durch vernetzte Angebote zwischen einer LVR-Klinik und der Jugendhilfe Rheinland in 
Richtung auf einen kinder- und jugendpsychiatrischen Verbund tätig werden kann. Hierdurch 
könnten auch weitere Angebote für sog. Systemsprenger geschaffen werden.

Begründung:

Der Sozialausschuss hat den Antrag in seiner Sitzung am 11.09.2018 einvernehmlich an den 
Ausschuss für Inklusion zur Kenntnis verwiesen.

Seit vielen Jahren ist es Konsens, dass das Aufwachsen, die Erziehung und Bildung sowie die 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen nur in einer guten und vernetzten Zusammenarbeit 
aller Beteiligten möglich ist. Für Kinder und Jugendliche, die an einer psychischen Störung oder 
Beeinträchtigung leiden, ist ein wesentlicher Wirkfaktor einer erfolgreichen Behandlungs- und 
Rehabilitationsplanung die umfassende Beteiligung der Kinder bzw. Jugendlichen und ihrer 
Eltern. Die regionalen Kooperationserfahrungen sind in der Regel allerdings dadurch geprägt, 
dass es an einer guten integrierten, die Sektoren überschreitende Versorgung mangelt und der
erreichte Grad der Vernetzung der verschiedenen Leistungserbringer ausbaufähig ist. Die Folge 
sind immer wieder Drehtüreffekte zwischen KJPP und Jugendhilfe zu Lasten der Kinder und 
Jugendlichen.

Das Konzept soll daher die Beteiligung aller in der Versorgung Tätigen sicherstellen. Die 
Einbeziehung ambulanter Strukturen in der Modellregion ist zu prüfen. Die organisatorischen 
Abläufe der Behandlungs- und Hilfeplanung sind weiterzuentwickeln und die Leistungen der 
Jugendhilfe als auch die Teilhabeleistungen in den Bereichen Bildung, Ausbildung und 
Beschäftigung sind nach Möglichkeit zu integrieren. Die Schnittstelle zur KJPP bzw. Jugendhilfe 
ist einzubeziehen. In der Modellregion ist auch für Kinder und Jugendliche mit andauerndem 
fremd- und / oder autoaggressivem Verhalten ein Entwicklungsprojekt anzustreben. 
Nach einer entsprechenden Implementierungsphase soll die Steuerung des Kinder- und 
Jugendpsychiatrischen Verbundes dauerhaft in der Kommune / Region und nicht aus einer 
Einrichtung des LVR heraus erfolgen. Vorbild könnte hier der Kinder- und Jugendpsychiatrische 
Verbund des Kreises Mettmann sein.


